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Gemäss dem Bundesamt für Justiz stehen 
jährlich bis zu 16 000 Unternehmen vor  
der Frage einer Nachfolgeregelung. Die 
Übergabe eines Unternehmens ist mit 
vielen – insbesondere auch finanziellen – 
Herausforderungen verbunden. Um den 
heutigen erbrechtlichen Hürden bei der 
Unternehmensnachfolge entgegenzuwir
ken, sieht der Bundesrat neue Massnah
men vor, welche die Weitergabe von nicht 
börsenkotierten Unternehmen erleich
tern sollen. Dies unter anderem mit dem 
Ziel, die volkswirtschaftlich wichtigen 
KMU und die damit verbundenen Ar
beitsplätze auch in Erbfällen zu erhalten. 

Fehlende Regelungen

Trifft ein Unternehmer keine Anordnun
gen, kommt bei seinem Ableben die ge
setzliche Erbfolge zum Zug. Diese kann 
 allerdings zu ungewollten Ergebnissen 
führen. Ein Beispiel: Unternehmer sind 
sich nicht immer bewusst, dass bei einfa
chen Gesellschaften und Kollektivgesell
schaften der Tod eines Gesellschafters die 
Auflösung der Gesellschaft zur Folge ha
ben kann. Zudem können Ausgleichungs
forderungen der Miterben gegenüber ei
nem übernahmewilligen Erben entstehen, 
welche diesem die Übernahme der Firma 

verunmöglichen. Auch das Einstimmig
keitsprinzip, das innerhalb einer Erben
gemeinschaft gilt, erschwert regelmässig 
die Fortführung eines Unternehmens.

Obwohl in der Schweiz fast 90 Prozent 
der Unternehmen in Familienbesitz sind, 
wird verhältnismässig wenig von den 
 Planungsinstrumenten punkto Unter
nehmensnachfolge Gebrauch gemacht. 
Abzuwarten bleibt, ob sich im Hinblick 
auf die zweite Etappe der Erbrechtsrevi
sion diesbezüglich etwas ändert. So oder 
so ist es wichtig, dass sich Unternehmer 
rechtzeitig Gedanken darüber machen, 

wie es dereinst mit ihrem Vermögen  
und der Firma weitergehen soll. 

Erleichterte Nachfolge

Bereits mit der ersten Etappe der Erb
rechtsrevision, die am 1. Januar 2023 in 
Kraft tritt, wird für die Unternehmer auf
grund der reduzierten Pflichtteile die 
Nachlassplanung erleichtert. Denn die 
frei verfügbare Quote, über die der Erb
lasser nach eigenen Wünschen verfügen 
kann, wird erhöht. Einerseits durch die 
Verkleinerung der Pflichtteile der Nach
kommen und andererseits durch die 
 Abschaffung des Elternpflichtteils. Da
durch kann ein Erblasser neu über min
destens die Hälfte seines Nachlasses frei 
verfügen.

Um die familieninterne Unternehmens
nachfolge weiter zu begünstigen, wurde 
vom Bundesrat im Juni 2022 eine Bot
schaft verabschiedet. Diese beinhaltet die 
Änderung des Zivilgesetzbuches in Bezug 
auf die Nachfolge von nicht börsenkotier
ten Unternehmen und sieht unter ande
rem folgende Massnahmen vor: 

Neu soll das Unternehmen vom Gericht 
unter bestimmten Voraussetzungen als 

 › Denise Gantenbein, Dr. Claudine Cavegn
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Die Nachlassplanung  
frühzeitig  beginnen 
Eine reibungslose Unternehmensnachfolge leistet einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung 

von Arbeitsplätzen. Die nächste Etappe der Erbrechtsrevision trägt dieser Bedeutung Rech-

nung. Auch nach der Gesetzesänderung gilt: Eine frühzeitige Planung lohnt sich. 

kurz & bündig

 › Trifft ein Unternehmer keine An-
ordnungen, kommt bei seinem 
Ableben die gesetzliche Erbfolge 
zum Zug. Diese kann allerdings 
zu ungewollten Ergebnissen 
führen.

 › Bereits mit der ersten Etappe der 
Erbrechtsrevision, die am 1. Ja-
nuar 2023 in Kraft tritt, wird für 
die Unternehmer aufgrund der 
reduzierten Pflichtteile die Nach-
lassplanung erleichtert.
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Ganzes (sogenannte Integralzuweisung) 
einem Erben zugewiesen werden können, 
wenn der Erblasser keine Zuteilung vor
genommen hat. Im Gegenzug soll die Zu
weisung von Minderheitsanteilen an ei
nem Unternehmen zur Abfindung des 
Pflichtteils nur dann möglich sein, wenn 
die betroffenen Erben dazu einwilligen. 

Zudem soll bei Bedarf demjenigen Er 
ben, welcher das Unternehmen überneh
men möchte, die Möglichkeit eingeräumt 
werden, die Ausgleichszahlung an die 
anderen Erben um bis zu 10 Jahre auf
zuschieben. Dies dann, wenn die sofor
tige Begleichung derselben für ihn zu 
ernsthaften finanziellen Problemen füh
ren sollte.

Eine weitere Neuerung betrifft den An
rechnungswert des Unternehmens: Er
folgte die Übernahme der Firma bereits 
zu Lebzeiten des Erblassers, muss sich der 
übernehmende Erbe das Unternehmen 

unter bestimmten Voraussetzungen zum 
Wert im Zuwendungszeitpunkt (und 
nicht wie heute zum Wert per Todestag 
des Erblassers) anrechnen lassen. Damit 
sollen das unternehmerische Risiko be
rücksichtigt und Wertveränderungen am 
Unternehmen seit der Übernahme grund
sätzlich zugunsten oder zulasten des 
 Unternehmenserben gehen. 

Gleichzeitig sieht die Botschaft vor, dass 
ein ausgleichungspflichtiger Erbe ein be
reits zu Lebzeiten übernommenes Un
ternehmen nur noch mit Zustimmung al
ler Erben «in natura» einwerfen kann. Da
mit soll namentlich verhindert werden, 
dass eine Firma, die durch schlechtes 
Wirtschaften des Unternehmererbens an 
Wert verloren hat, wieder in den Nach
lass  zurückgeführt werden kann.

Ob und inwieweit die vorgenannten Neu
erungen tatsächlich Gesetz werden, ist 
derzeit noch ungewiss. In einem nächs

ten Schritt wird der Gesetzesentwurf im 
Parlament beraten.

Dem Unternehmer stehen bereits heute 
verschiedene Planungsinstrumente zur 
Verfügung: 

Ehevertrag
Für verheiratete Unternehmer ist es wich
tig, die güterrechtlichen Optionen zu prü
fen. Mittels Ehevertrag können zum Bei
spiel Begünstigungen vorgenommen wer
den. Soll der überlebende Ehegatte das 
Unternehmen, das während der Ehe ge
meinsam aufgebaut wurde, fortführen kön
nen, kann ihm das gemeinsam erwirtschaf
tete Vermögen inklusive dem Unternehmen 
ehevertraglich zugewiesen werden (soge
nannte Vorschlagszuweisung). Dabei müs
sen jedoch die Pflichtteile nicht gemein
samer Nachkommen beachtet werden. 

Denkbar ist auch, die Firma dem Eigengut 
des Unternehmerehegatten zuzuweisen, 

Abb. 1: Planungsinstrumente in der familieninternen Unternehmensnachfolge

Testament

 › eine Person

 › einseitig widerruf- und abänderbar

 › Formvorschriften zwingend einhalten  
(eigenhändige Niederschrift oder  
öffentliche Beurkundung)

Ehevertrag

 › zwei Personen (Ehegatten)

 › bindend

 › Ändern oder Aufheben nur   
gemeinsam möglich

 › Formvorschriften zwingend einhalten 
(öffentliche Beurkundung)

Erbvertrag

 › zwei oder mehr Parteien

 › bindend

 › Ändern oder Aufheben nur   
gemeinsam möglich

 › Formvorschriften zwingend einhalten   
(öffentliche Beurkundung)

Alle für alle: Bei uns hat jedes  
Mitglied gleich viel zu sagen.

Weil gemeinsam besser ist.
Die Asga ist eine Genossenschaft. Das bedeutet, dass  
bei uns alle Mitglieder gleich gestellt sind. Und an der 
Delegiertenversammlung immer das letzte Wort haben.

Erfahren Sie mehr über die Vorteile unserer 
genossenschaftlich organisierten Pensionskasse.
www.asga.ch

Anzeige
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wodurch die Übernahme durch dessen 
Nachkommen erleichtert wird. In ge
wissen Konstellationen kann ein Güter
standswechsel – zum Beispiel die Ver
einbarung der Gütertrennung oder der 
Gütergemeinschaft – sinnvoll sein. 

Testament oder Erbvertrag
Mittels Testament oder Erbvertrag kann 
die frei verfügbare Quote einem Nachfol
ger zugewiesen werden oder das Unter
nehmen (unter Beachtung der Pflichtteile 
der Erben) als Vermächtnis vererbt wer
den. Sodann kann der Unternehmer mit
tels einer Teilungsvorschrift bestimmen, 
welcher Erbe das Unternehmen in An
rechnung an seinen Erbanspruch erhalten 
soll. Auch Anordnungen betreffend An
rechnungswert und/oder Ausgleichungs
anordnungen (zum Beispiel ein Ausglei
chungsdispens) sind denkbar. Wichtig  
ist, dass die erbrechtlichen Anordnungen 
die Formvorschriften wahren und keinen 
 Widerspruch zu gesellschaftsrechtlichen 
Regelungen (zum Beispiel einem Aktio
närbindungsvertrag) generieren. 
 
Damit ein Testament gültig ist, muss es 
von Anfang bis Ende vom Unternehmer 
selber von Hand niedergeschrieben, da
tiert und unterzeichnet oder alternativ 
von einer Urkundsperson öffentlich be
urkundet werden. Dagegen braucht es 
beim Erbvertrag zwingend eine öffentli
che  Beurkundung. Das Testament kann 

der Unternehmer jederzeit widerrufen 
und abändern. Demgegenüber ist ein Erb
vertrag für die Parteien grundsätzlich bin
dend und kann nicht einseitig abgeändert 
oder aufgehoben werden. Der Vorteil ei
nes Erbvertrages liegt jedoch darin, dass 
er in der Regel Akzeptanz unter den invol
vierten Erben geniesst und eine erhöhte 
Planungs und Rechtssicherheit schafft. 

Fazit

Eine Standardlösung bei der Unterneh
mensnachfolge gibt es nicht. Entschei
dend sind stets die individuellen Be
dürfnisse und die konkrete Situation. 
Eine frühzeitige Planung unter Einbezug 
 möglichst aller Beteiligten und von Fach
personen lohnt sich.  «

Porträt 

Denise Gantenbein
MLaw, Juristin Erbschaftsberatung,  
Schwyzer Kantonalbank 

Dr. iur. Claudine Cavegn
Rechtsanwältin, Leiterin Erbschaftsberatung,  
Schwyzer Kantonalbank

Kontakt

denise.gantenbein@szkb.ch, claudine.cavegn@szkb.ch, www.szkb.ch

Abb. 2: Unternehmensnachfolge auf einen Blick

Das wird beziehungsweise soll sich mit 
den Revisionen ändern (Auswahl):

 › Verkleinerte Pflichtteile und grössere 
Verfügungsfreiheit des Erblassers (tritt 
am 1.1.2023 in Kraft)

 › Integralzuweisung des Unternehmens 
an einen Erben* 

 › Zahlungsaufschub für  
den übernehmenden Erben*

 › Spezifische Regeln zur Bestimmung  
des Anrechnungswertes des Unterneh-
mens*

Weiterhin wichtige Fragen:

 › Wer kommt als Nachfolger für die Un-
ternehmensführung in Frage? Ist dieser 
fähig und gewillt, das Unternehmen 
langfristig weiterzuführen?

 › Wie hoch ist der Wert der Firma und 
wie verhält sich dieser zum Gesamtver-
mögen des Unternehmers?

 › Wer sind die (pflichtteilsgeschützten) 
Erben des Unternehmers?

 › Soll die Firma beim Ableben des Unter-
nehmers oder zu Lebzeiten  übergehen? 

 › Welches sind die steuerlichen Konse-
quenzen sowie die Auswirkungen auf 
die eigene finanzielle Sicherheit im Falle 
einer (teilweise) unentgeltlichen Wei-
tergabe des  Unternehmens?

 › Bestehen Vereinbarungen (z. B. Gesell-
schafts- oder Aktionärsbindungsver-
trag) mit Regelungen zur Übertragung 
der Unternehmensbeteiligungen? 

* Botschaft des Bundesrates zu diesen 
geplanten Neuerungen wurde im Juni 
2022 verabschiedet 


